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KASSENÄRZTLICHE VEREINIGUNG SACHSEN
KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

BEZIRKSGESCHÄFTSSTELLE CHEMNITZ

1. Informationen der Abteilung Sicherstellung

1.1 Urlaubs- und/oder Krankheitsmeldung 

Für viele Ärzte beginnt bald wieder die Urlaubszeit. Wir möchten Sie an die Regelungen 
erinnern, die Sie bitte vor Antritt Ihres Urlaubes beachten sollten. 

Ist der Vertragsarzt an der Praxisausübung verhindert, soll er dies in geeigneter Weise
seinen Patienten bekannt geben (z. B. durch Aushang). Die Vertretung ist jeweils mit dem
vertretenden Arzt abzusprechen. Ist der Vertragsarzt länger als eine Woche verhindert, so 
hat er das der Kassenärztlichen Vereinigung, Bezirksgeschäftsstelle Chemnitz, - unter
Benennung der vertretenden Ärzte - unverzüglich mitzuteilen. (nähere Regelungen finden 
sich im Bundesmantelvertrag - Ärzte § 17 Abs.3).

Die Vertretung kann innerhalb von 12 Monaten für eine maximale Dauer von 3 Monaten 
erfolgen. Eine Vertretung ist nur durch einen anderen Vertragsarzt oder durch einen Arzt
möglich, der

− eine Approbation besitzt und 

− den erfolgreichen Abschluss entweder einer allgemeinmedizinischen Weiterbildung
oder einer Weiterbildung in einem anderen Fachgebiet nachweisen kann (siehe auch 
§ 3 Abs.2 Zulassungsverordnung). 

−

Allgemeine Hinweise
Gemäß der Rechtssprechung des Bundessozialgerichts (BSG) mit Veröffentlichung vom
28. Januar 1998 können Leistungen, die einer "Besonderen Genehmigung" bedürfen, vom
Vertreter nur erbracht und abgerechnet werden, wenn er die entsprechende Qualifikation 
gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen nachgewiesen hat. 

2. Sonstiges

2.1 Informationsveranstaltung der Bezirksgeschäftsstelle Chemnitz zur Berufspolitik

Bitte vormerken!

Für Ihre langfristige Terminplanung möchten wir Sie schon jetzt auf unsere nächste
jährliche berufspolitische Informationsveranstaltung für die Mitglieder der KV Sachsen aus
dem Bereich des Direktionsbezirkes Chemnitz hinweisen. 

Sie findet am

Samstag, dem 19. November 2011, in der Stadthalle Limbach-Oberfrohna 

statt. 

Eine gesonderte Einladung erhalten Sie Ende September 2011. 


